
Chippflicht für Hunde: Ab sofort drohen empfindliche Strafen 
 

Ab Sommer gibt es auch eine Registrierung der Hunde über das Internet. 
Schon seit längerem besteht für Hundebesitzer/innen die Verpflichtung, 
ihrem Tier einen Mikrochip implantieren zu lassen, durch den das Tier 
eindeutig zugeordnet werden kann. Seit Jahresbeginn 2010 ist die 
Übergangsregelung ausgelaufen, ab sofort drohen den Besitzern 
empfindliche Strafen, wenn ein Hund ohne Chip erwischt wird.  
"Die Gemeinden haben hier wieder eine zusätzliche Aufgabe: Die 
Hundehalter/innen zu informieren, von der Sinnhaftigkeit zu überzeugen 
und darauf aufmerksam zu machen, dass es eine gesetzliche Verpflichtung 
ist", so Mödlhammer in einem ORF.at verbreiteten Interview. Seit 
Jahresbeginn kann das Fehlen des Chips bei einem Hund für die Besitzer/innen teuer werden. 
Im Wiederholungsfall kann die Strafe für diese Verwaltungsübertretung mehr als 3.000 Euro 
betragen.  Alle Hunde in Österreich müssen nun einen Mikrochip vorweisen.  
  

BHs für Kontrolle zuständig  
 

An sich sind die Bezirkshauptmannschaften für die Kontrolle 
zuständig, sie sollten auch über die Geräte zum Auslesen der 
Funkchips verfügen. Die Gemeinden haben aber die Möglichkeit, sich 
über die Identität eines Hundes und dessen Besitzer/in zu erkundigen. 
Generell sollten die Gemeinden über die Handhabung des Gesetzes 
Bescheid wissen, weil viele Besitzer/innen die Gemeinde als erste 

Anlaufstelle für derartige Fragen sehen.  
 

Künftig auch Registr ierung über Internet möglich  
 

Derzeit können Hundehalter/innen ihre Tiere auf zwei Wegen melden: Sie lassen gechipten 
Hund bei der Bezirkshauptmannschaft registrieren. Oder sie beauftragen gleich den Tierarzt 
beim Chippen mit der Durchführung der Meldung. "Ab dem Sommer wird eine dritte 
Möglichkeit dazukommen", kündigt Ulrich Herzog, Bereichsleiter der Veterinärbehörde im 
Gesundheitsministerium: Dann sollen Hundebesitzer/innen die Registrierung auch bequem 
via Internet mit Hilfe eines Passwortsystems selbst vornehmen können. 
Der Chip ist reiskorngroß und enthält Daten, die darüber aufklären wem der 
Hund gehört. 
 

Chippflicht besteht seit 2008 
  

Schon seit 30. Juni 2008 gilt für alle Hunde in Österreich die Chippflicht. Mit Ende 2009 ist 
die Übergangsfrist für erwachsene Hunde ausgelaufen, die bis 31. Dezember elektronisch 
gekennzeichnet und gemeldet werden mussten.  
Der reiskorngroße Mikrochip trägt Informationen in Form einer Zahlenkombination, um jedes 
Tier identifizieren und seinem Halter zuordnen zu können. Er wird dem Hund mit einer 
Injektionsnadel international verpflichtend auf der linken Halsseite hinter dem Ohr unter die 
Haut implantiert. 
 

Bürgerservice - Gratis Verleih von Strommessgeräten 
 

Borgen Sie jetzt kostenlos ein Strommessgerät für eine Woche aus und finden 
Sie die Energiefresser im Haushalt.  
So einfach finden Sie die Stromfresser im Haushalt: Sie schließen ein 
Strommessgerät zwischen die Steckdose und das Elektrogerät und messen den 
Stromverbrauch sowie den Verbrauch im Stand-by.  
Ein leicht zu bedienendes Strommessgerät, das Aufschluss über den 
tatsächlichen Stromverbrauch Ihrer (Haushalts-) Geräte gibt, können Sie 
kostenlos gegen Vorlage einer Kaution von € 10,00 für eine Woche beim Gemeindeamt 
ausleihen. Bei Rückgabe des Strommessgerätes erhalten Sie die Kaution zurück.  



Prophylaktische Zeckenschutzimpfung (FSME) 
im Gesundheitsamt Völkermarkt 

 
Nach Genehmigung durch die zuständigen Referenten der Kärntner 
Landesregierung werden vom 
 

2. März 2010 bis einschließlich 31. Juli 2010 
 

wieder prophylaktische Schutzimpfungen gegen Frühsommer-Meningoencephalitis (FSME 
Impfungen) an jedem Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 10.30 Uhr im 
Gesundheitsamt Völkermarkt durchgeführt. 
 
Alle Personen die am Impftag bei der Bezirkskasse (Bezirkshauptmannschaft) eine 
Impfgebühr/Teilimpfung eingezahlt haben, erhalten im Gesundheitsamt eine FSME Impfung. 
 
Kosten für Versicherte der GKK 
Erwachsener:    € 17,30 pro Teilimpfung 
Kind:     € 15,30 pro Teilimpfung 
 
Kosten für alle anderen Versicherten:  

Erwachsener:    € 21,00 pro Teilimpfung 
Kind:     € 19,00 pro Teilimpfung 
 
Impfstoffe: FSME – Immun 0,25 ml Junior (bis zum vollendeten 16 LJ) 
         Encepur FSME Erw. 0,5 ml (ab dem vollendeten 16 LJ) 
 
Die Impfaktion beginnt am 
 

3. März 2010 und findet 
dann jeden Dienstag, M ittwoch und Donnerstag 

von 8.00 Uhr bis 10.30 Uhr 
im Gesundheitsamt Völkermarkt statt. 

 
Impfschema: 
1. Teilimpfung am Tag 0, 2. Teilimpfung nach 1 – 3 Monaten, 3. Teilimpfung: 9 – 12 Monate 
nach der 2. Teilimpfung. 
1 Auffrischungsimpfung: 3 Jahre nach der dritten Teilimpfung 
Weitere Auffrischungen alle 5 Jahre, ab dem 60. Lebensjahr alle 3 Jahre. 
Die Zeckenimpfkarte über bereits durchgeführte Zeckenschutzimpfungen ist zur Impfung 
unbedingt mitzunehmen. 
 

Vorbereitungen für das Osterfest 
 

Der Kindergarten Diex hat sich auch heuer wieder auf das 
bevorstehende Osterfest vorbereitet. Wunderschöne 
Osterdekorationen sind unter Mithilfe der 
Kindergartentanten Sonja Klatzer und Anna Koschier 
entstanden.  
Die Attraktion im Kindergarten war aber die Häsin Lucy. Sie 
ist von Kremschitz ( Fam. Jost ) in den Kindergarten auf 
Urlaub gekommen und durfte einige Tage im Kindergarten 
bleiben. Nun warten die Kinder gespannt auf den 

Osterhasen und freuen sich auf vollgefüllte Osternester. 



 
 

 

Obwohl der Winter unsere Landschaft noch fest im Griff 
hat, ist es aber schon Zeit an den Frühling zu denken und 
zukünftige Gartenarbeiten zu planen.  
Verbotenerweise werden vor allem im Frühling Wiesen 
und Böschungen abgebrannt, um sich das mühevolle 
Mähen in manchmal schwer zugänglichen Hanglagen zu 
ersparen.  
 

Das Abbrennen der  Vegetation ist durch eine Reihe von 
Gesetzen wie das Bundesluftreinhaltegesetz, die 
Feuerpolizeiordnung, das Bundesgesetz über ein Verbot 
des Verbrennens biogener Materialien, das Forstgesetz und die Tierartenschutzverordnung 
des Kärntner Naturschutzgesetzes unterschiedlich geregelt, in Summe aber ganzjährig 
verboten. 
 

Das Abbrennen der Bodenvegetation und der Bodendecke ist im Rahmen der Tierartenschutz-
verordnung deshalb verboten, um ein sinnloses Töten von Kleinlebewesen zu vermeiden. 
Verschiedenste Käfer, Spinnen, Schnecken, überwinternde Insektenlarven, Eidechsen, Kröten 
und andere zum Teil noch winterstarre Tiere werden durch das Abbrennen der Bodendecke zu 
hilflosen Opfern der Flammen.  
Aber nicht nur die direkten Auswirkungen während des Abbrennens sind für die Tiere 
verheerend, sondern auch die Langzeitfolgen durch den Verlust von Lebensräumen. 
Außerdem werden durch das Abbrennen wertvolle Lebensräume für Säugetiere, Vögel und 
viele Wirbellose nachhaltig zerstört. Ackerraine, Gebüschstreifen oder andere Saumbiotope 
stellen wichtige Nahrungs-, Ruhe- oder auch Brutplätze unserer heimischen Tierwelt dar.  
Die aufeinander abgestimmte Lebensgemeinschaft von Pflanzen und Tieren wird durch das 
Abbrennen dauerhaft gestört und der gesamte Naturhaushalt wird nachhaltig negativ 
beeinflusst. Darüber hinaus führt die Zerstörung der Bodendecke zu einer nicht gewünschten 
und auch nicht beeinflussbaren Auslese in Bezug auf die Zusammensetzung der 
nachfolgenden Tier- und Pflanzenwelt.  
 

Informationen: Arge NATURSCHUTZ;  Gasometergasse 10, 9020 Klagenfurt;  Tel.: 0463 – 
32 96 66 
 

Oster feuer   
 

Wir möchten Sie an dieser Stelle an die gesetzlichen Bestimmungen zum Abbrennen von 

Oster feuern erinnern. 

 
 • Das Abbrennen von Osterfeuern ist ausschließlich am Karsamstag am Abend oder 

 am Ostersonntag gestattet. 

 • Melden Sie das Osterfeuer beim Gemeindeamt an. 

 • Achten Sie bitte beim Abbrennen des Osterhaufens auf den 

 nötigen Abstand zu Gebäuden.  

 • Unterschätzen Sie auch nicht den Wind, der durch unsachgemäß 

 ausgelöschte Osterfeuer Wiesen- und Waldbrände auslösen kann. 

 • Und denken Sie bitte daran, dass Ihre Nachbarn durch Rauch und Geruch 

 gestört sein könnten. 
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Der „ richtige“  Umgang mit Gartenabfällen 
 
Immer wieder gibt es Anfragen, wo, wie oder wann  man Grünabfälle, sprich 
biogene Abfälle verbrennen darf. 
 

Grundsätzlich gilt: Das Verbrennen von biogenen Abfällen ist verboten. 
Biogene Abfälle aus Haus und Garten müssen kompostiert bzw. über die 
Biotonne entsorgt werden. 
 

Meist handelt es sich um Heckenschnitt oder Falllaub, dessen sich die 

Gartenbesitzer schnell entledigen wollen. Entsorgung über den Restmüll ist 
erstens nicht zweckmäßig und zweitens teuer, da die Mülltonne in der 
Regel schon mit normalem Hausmüll voll ist und kompostieren ist für viele 
zu zeitaufwändig, also würde man am liebsten einen kleinen Haufen 
errichten und das ganze Grünzeug anzünden. 
 

So geht es aber nicht. Laut Verordnung über die Sammlung biogener 
Abfälle BGBl 405/93 sind Grasschnitt, Baumschnitt, Laub, Blumen, Fallobst, feste 
pflanzliche Abfälle aus der Zubereitung von Nahrungsmitteln jedenfalls über die 
Eigenkompostierung oder die Biotonne zu entsorgen. 
Pflanzliches Material darf in kleinen Mengen nur verbrannt werden, wenn das zur 
Vernichtung von Schädlingen unbedingt erforderlich ist. Im bebauten Gebiet bedarf 
dies einer Genehmigung durch den Bürgermeister. Beeinträchtigungen von Nachbarn 
müssen vermieden werden. 
 

Wenn Sie also Gartenbesitzer sind, nehmen Sie sich bitte die Zeit für die 
Eigenkompostierung, wobei Sie Informationen dazu im Internet, auf Ihrem Gemeindeamt oder direkt 
beim Abfallwirtschaftsverband (Tel. 04212/5555-113) erhalten, oder entsorgen Sie über die Biotonne.  
 

Das gehört NICHT in die Restmülltonne!  
 

Eine zweckentfremdete Restmülltonne – seit langem schon wird der Müll  
getrennt gesammelt. 
In die Restmülltonne gehören nur jene Abfälle, die NICHT MEHR wieder 
 verwertbar (recycelbar) sind. 
 

Da leider einige Restmülltonnen immer noch mit Wertstoffen befüllt werden, ersuchen wir Sie, 
mehr Sorgfalt bei der Mülltrennung an den Tag zu legen und folgende Trennhinweise zu beachten: 
 
Altpapiercontainer  
 

z.B. Zeitungen, Illustrierte, Comics, Kartonverpackungen 
(zusammengefaltet!), alte Schulhefte, Werbeprospekte, Kataloge, 
Papiersackerln 

Glascontainer z.B. Getrennt nach Weiß- und Buntglas: alle Verpackungsgläser, 
Einwegflaschen, Glasflakons  

Gelbe Tonne Ausschließlich Plastikflaschen, wie z.B: Getränkeflaschen, 
Putzmittel- und Spülmittelflaschen, Ketchupflaschen, Duschgel- und 
Schamponflaschen, etc. 

Metalltonne Konservendosen, Getränkedosen, Verschlüsse aus Metall, Alufolie, 
Aluschalen 

Altspeiseöl Keinesfalls über das WC entsorgen! 
bitte bei der Problemstoffsammlung abgeben –  

Elektroaltgeräte Keinesfalls in die Restmülltonne! Bitte bei der 
Problemstoffsammlung abgeben! 

 

Der richtige Umgang mit Abfällen ist ein persönlicher Beitrag zum aktiven Umweltschutz. 
 
Für die Anfang Mai geplante Sperrmüll- und Problemstoffsammlung ergeht eine 
gesonderte Ausschreibung. 
 



Gesunde Gemeinde 
 

Fortsetzung- NORDIC WALKING 
(wohltuendes Ganzkörpertraining in der Natur) 

 

Das 1. Tref fen f indet am Donnerstag, den 15. Apri l  2010 statt. 

Tref fpunkt: 19.00 Uhr beim Gemeindeamt  Diex 

Wei tere Tref fen: jewei ls jeden Donnerstag um 19.00 Uhr  

Selbstkostenbei trag: € 10,- 

 

Stöcke können zum Preis von € 1,- beim Gemeindeamt ausgeliehen werden. 
 

- Auskünf te bzw. Anmeldungen im Gemeindeamt Diex – 
 

Kindergarten Diex für gesunde Ernährung ausgezeichnet 
 
Zur Preisverleihung des 7. Gesundheitspreises des Landes 
Kärnten im Casineum in Velden am 16. März 2010 wurde 
auch die Gemeinde Diex eingeladen.  
An der Preisverleihung beteiligt hat sich der K indergarten 
Diex mit dem Projekt „ Gesunde Ernährung aus 
heimischer Landwir tschaft“ . Das Ziel dieses Projektes im 
Kindergarten Diex ist, Bewusstseinsbildung für gesunde 
Ernährung sowie für natürliche Nahrungsmittel direkt vom 
Bauern zu betreiben. 
 
Kindergartenleiterin Sonja K latzer u. Anna Koschier war 
es ein großes Anliegen, die Kinder – in Zusammenarbeit mit 
den Eltern - wieder zu natürlichen Nahrungsmitteln 
zurückzuführen. Nach einer gemeinsamen Kartoffelernte 
direkt beim Bauern gab es am darauf folgenden Tag eine 
Kartoffeljause im Kindergarten.  
Für diese und für zahlreichen weiteren Aktivitäten z.B. 
Einkauf am Wochenmarkt in Völkermarkt, Brotbacken mit 
einer Seminarbäuerin, Ausflug zum Milchbetrieb Skuk in 
Bleibung uvm. wurde dem Kindergarten Diex von LR Dr. 
Peter Kaiser eine Urkunde überreicht.  
Das Projekt gesunde Jause wird natürlich zum Wohle der Kinder weitergeführt.  
 

„ Der Wolf und die sieben Geißlein“  
 
Am Faschingsdienstag fand auch im Kindergarten Diex der 
Faschingausklang statt. Verkleidet als „Wolf und die sieben 
Geißlein“  machten sich die Tanten Sonja Klatzer und Anna 
Koschier mit den Kindern auf den Weg und überraschten auch 
die Bediensteten der Gemeinde und den Bürgermeister im 
Gemeindeamt. Als kleines Dankeschön überreichte 
Bürgermeister Polessnig den Kindern Süßigkeiten.  
 

Bild oben: vlnr. Bgm. Anton Polessnig, LR Dr. 
Peter Kaiser, Sonja Klatzer, Anna Koschier u. 
GR Anton Napetschnig 

im Bild: Sonja Klatzer u. Anna Koschier im 
Kreise der ausgezeichneten Gemeinden 



Maskenbal l  der  FF Diex  
 

Bereits schon traditionell fand auch heuer wieder der Maskenball der FF Diex im Gasthaus 
Kramer statt. Zahlreiche tolle Masken sorgten für ausgelassene Stimmung und für gute 
Unterhaltung sorgte bereits zum 30igsten Mal das „Bergland Duo“.  
 

Kindermaskenumzug 
 
Unter musikalischer Anleitung marschierten zahlreiche maskierte 
Kinder von der Volksschule Diex auf den Dorfplatz und 
anschließend weiter in den Gasthof Kramer. Kdt. Josef K reuter 
und Kameradschaftsführer Johann K itz überreichten den 
kleinen Faschingsnarren Süßigkeiten gesponsert von der FF Diex, 
Bgm. Polessnig, Vzbgm. Gerwald Kitz, Vzbgm. Karl-Hubert 
Ladinig, Gasthaus Messner, Gasthaus Kramer, Panoramagasthaus 
Petschnighof und Jamnig Sigi (Haribo) 
 
Die Kameraden der FF Diex 

möchten sich bei der 

Bevölkerung für die Spenden 

beim jähr lichen Kartenverkauf 

recht herzlich bedanken. 

 

Seniorenfasching und Neuwahlen 
 

V iele Mitglieder des Seniorenbundes folgten auch heuer wieder der Einladung zum 
Seniorenfasching ins Gasthaus Messnerwirt. Gleichzeitig fand auch die 
Jahreshauptversammlung des Seniorenbundes mit Neuwahlen statt. Dabei wurde die bisherige 
Obfrau Kassl Agnes wiedergewählt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezirksobfrau B. Trinkl gratuliert Fr. Kassl 
zur Wiederwahl 

Die Mitglieder stärkten sich bei einer 
„ frischen Wurst“ 

Bgm. Polessnig u. Petscharnig Regina 
versteigerten ein „ Riesenkrapfen“   


